
ben erfolgt, dient der weiteren aktiven Einbeziehung 
der W erktätigen in den A ufbau des Sozialismus und 
der V erbesserung ihrer unm ittelbaren A rbeits- und 
Lebensbedingungen.
Die W ahlberichtsversam m lungen zur W ahl der Ver
trauensleute der Abteilungs- und B etriebsgew erk
schaftsleitungen w aren eine w irksam e V orbereitung fü r 
den Neuabschluß der B etriebskollektivverträge. Die 
G ew erkschaftsleitungen sollen streng  darauf achten, 
daß alle Vorschläge, Hinweise und K ritiken der W erk
tätigen, die in den W ahlbereichsversam m lungen zur 
Verbesserung der A rbeit gem acht wurden, ernsthaft 
geprü ft und, soweit sie n icht sofort zu verwirklichen 
sind, entsprechend den Möglichkeiten in die Betriebs
kollektivverträge aufgenom m en werden.

n .
Die neuen B etriebskollektivverträge sollen auf der 
Grundlage der betrieblichen A ufgaben und der Vor
schläge der A rbeiter einfach, prinzipiell, kurz, fü r jeden 
A rbeiter verständlich und übersichtlich ausgearbeitet 
werden. Am zw eckm äßigsten sollte der Betriebskollek
tivvertrag  nu r noch in vier A bschnitte gegliedert w er
den:
1. M aßnahm en und A uflagen in der Produktion zur E r
reichung einer hohen A rbeitsproduktiv ität und R enta
bilitä t sowie zur H erstellung hochw ertiger Erzeugnisse. 
Dabei m uß der B etriebskollektivvertrag solche M aß
nahm en enthalten, die bei der V erkürzung der A rbeits
zeit betriebliche P lanerfüllung sichern.
2. Betriebliche Bestim m ungen über die Entlohnung und 
die W eiterentw icklung des Leistungsprinzips sowie zur 
H eranbildung von fachlichem  Nachwuchs und Qualifi
zierung der W erktätigen. Die A rbeitszeitverkürzung ist 
ohne Lohnkürzung zu gewährleisten.
3. M aßnahm en zur V erbesserung des A rbeits- und Ge
sundheitsschutzes, der Sozialversicherung, des F erien
dienstes und der A rbeiterversorgung.
4. M aßnahm en zur Verbesserung der kulturellen M as
senarbeit und O rganisierung des M assensports.

Quelle: „Tribüne“ vom 15. Dezember 1956.

DOKUMENT 336

Beschluß der 29. T agung des Bundesvorstandes 
des FDGB zum Abschluß der Betriebskollektiv

verträge 1958

I.
Über den Inhalt des Betriebskollektivvertrages 1958

Wie bisher um fassen auch die neuen Betriebskollektiv
v erträge gegenseitige Verpflichtungen der Betriebs
leitungen und der B etriebsgew erkschaftsleitungen im 
A ufträge des Kollektives der W erk tätigen  des Betriebes 
über

die E rfüllung und Ü bererfüllung des Betriebsplanes, 
die bessere Verwendung des Lohnfonds nach dem 
Leistungsprinzip und die w eitere Qualifizierung der 
W erktätigen,
die Verbesserung des A rbeits- und Gesundheits
schutzes, die Sozialversicherung, den Feriendienst, 
die A rbeiterversorgung und
die V erbesserung der K ulturarbeit und des Sports.

Die größte Bedeutung haben dabei die Verpflichtungen, 
die die E rfüllung und Ü bererfüllung des Betriebsplanes 
beinhalten, weil die im A ktionsprogram m  der SED vor
gesehene Entw icklung unserer V olksw irtschaft und die 
w eitere Verbesserung der Lebenslage der W erktätigen

von der gewissenhaften, term ingerechten und qualitativ  
einwandfreien E rfüllung der staatlichen Aufgaben in 
jedem Betrieb, in jeder Abteilung, in jeder Brigade, 
an jedem einzelnen A rbeitsplatz abhängig ist und weil 
die E rfüllung des Betriebsplanes zugleich die Zufüh
rungen zum  Betriebspräm ienfonds des Betriebes be
stim m t.
Die gegenseitigen Verpflichtungen in den Betriebs
kollektivverträgen beruhen auf der Ü bereinstim m ung 
der persönlichen In teressen jedes W erktätigen, der 
kollektiven Interessen der gesam ten Belegschaft und 
der gesam tstaatlichen In teressen aller W erktätigen. 
Davon ausgehend müssen die Verpflichtungen gew ähr
leisten, daß die volksw irtschaftlichen Schw erpunktauf
gaben, wie die Entw icklung der Grundstoffindustrie, vor 
allem der Kohle-, Energie- und Chemieproduktion, die 
Entw icklung der landw irtschaftlichen Produktion und 
die S tärkung  der sozialistischen Produktionsverhält
nisse in der Landw irtschaft, die E rfüllung aller 
Exportverpflichtungen, die Sicherung des W ohnungs
bauprogram m s und die um fangreiche Entw icklung der 
M assenbedarfsgüterproduktion, un ter A usnutzung aller 
in den Betrieben vorhandenen Möglichkeiten gelöst 
werden.

Quelle: Sonderdruck der „Tribüne“.

Lohngestaltung

Durch den Juni-Aufstand des Jahres 1953 wurden die 
sowjetzonalen Machthaber veranlaßt, zunächst in der 
Frage der Erhöhung der Arbeitsnormen zurückhalten
der zu sein. Die am 28.5.1953 angeordnete generelle 
Erhöhung der Arbeitsnormen um mindestens zehn Pro
zent bis zum 30. 6.1953 war rückgängig gemacht worden. 
(Vgl. „Unrecht als System “, Teil II, Dokumente 281, 
282, 283). Die Folge des Normenstopps war, daß die 
Durchschnittslöhne schneller wuchsen als die A rbeits
produktivität (vgl. „Unrecht als System “, Teil II, Do
kument 286). Es wurde damals die Voraussage gewagt, 
daß früher oder später die Normenerhöhung wieder 
forciert werden würde. Die Voraussage hat sich erfüllt. 
Durch einen Geheimbeschluß des Präsidiums des so
wjetzonalen M inisterrates wurde zunächst der „Beschluß 
über die Lohnabrechnung nach Aufhebung der Erhöhung 
der Arbeitsnormen" für nicht weiter anwendbar erklärt.
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A nlage 2
zum Protokoll v. 18. 5. 1955

Beschluß 11/4 
über M aßnahm en zur E inhaltung der gesetzlich 
festgelegten Lohn- und Gehaltsbestim m ungen

vom 18. 5. 1955

Änderungen von Lohn- und Gehaltsregelungen 
nach In k ra fttre te n  dieses Beschlusses

4. Der „Beschluß über die Lohnabrechnung nach A uf
hebung der E rhöhung der A rbeitsnorm en“ vom 
25. 6. 1953 ist durch die weitere Entw icklung unserer 
V olksw irtschaft überholt und daher nicht m ehr an 
zuwenden.
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